
Dienstvorschrift (A-27 a.) für die Civil-Landes-Commissäre 
'tJ und Civil-Commissäre bei der Armee im Felde und bei den 
') 1 . Commanden der in Kriegsausrüstung gesetzten grösseren festen 

Plätze. (Die ältere Ausgabe siehe unter dem Titel: Ins t r u k t ion 
für die Civil-Landes.Kommissäre etc.) 8. Wien 1885. 


